
–

aus „unfreundlichen Ländern“ 

zelpersonen, patentgeschützte Erfindungen von Patentinhabern aus „unfreundlichen Län-

dern“ ohne deren Zustimmung und ohne Zahlung jeglicher Entschädigung zu nutzen. 

Unter die Kategorie der „unfreundlichen Länder“ fällt

bei einem „extremen Bedarf 

Staates sowie zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger“ ertei

–

–

–

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005?index=0&rangeSize=1


–

und Patentinhaber aus „unfreundlichen Ländern“ damit zumindest vorübergehend

„Peppa Pig“

„Peppa Pig“ (ein Cartoon

Entscheid wurde auf „unfreundliche Handlungen der USA und verbündeter Länder“ verwie-

Nach Aussagen unserer russischen Kollegen ist der genannte „Peppa Pig“

en, dass „Peppa Pig“ andere 

– –

 



 

auf Schutzrechte zu verzichten, sondern „Core IP“ vorerst 
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